
 

 

Abkommen zwischen dem Fürstentum Liechtenstein und 

den Vereinigten Arabischen Emiraten zur Vermeidung der 

Doppelbesteuerung und der Steuerverkürzung auf dem 

Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen 

 

Zeitpunkt der Anwendbarkeit des MLI* auf dieses Abkommen 

 Für Quellensteuern: 1. Januar 2021 

 Für alle anderen Steuern: Steuerjahre ab 1. Oktober 2020 

 Für Verständigungsverfahren: für Fälle, die der zuständigen Behörde 
eines Vertragsstaates am oder nach dem 1. April 2020 vorgelegt wer-
den 

Die Bestimmungen des MLI, die auf das Abkommen anzuwenden sind, gel-
ten nicht rückwirkend, sondern ab den oben angegebenen Zeitpunkten. 

 

Disclaimer zu dieser konsolidierten Ansicht (Leseanleitung) 

Dieses Dokument stellt eine konsolidierte Ansicht (Leseanleitung) für das 
vorliegende DBA und das MLI dar. Das Dokument wurde auf der Grundlage 
der von den Vertragsstaaten übermittelten Vorbehalte und Notifikationen 
(„MLI-Positionen“)+ erstellt. 

Diese konsolidierte Ansicht (Leseanleitung) ist rechtlich nicht verbindlich, 
vielmehr sind die authentischen Vertragstexte des DBA und des MLI die 
einzigen massgeblichen Rechtsquellen. 

 
*  Mehrseitiges Übereinkommen zur Umsetzung steuerabkommensbezogener Massnahmen zur 

Verhinderung der Gewinnverkürzung und Gewinnverlagerung (LGBl. 2020 Nr. 115). 
+  Die MLI-Positionen der Vertragsstaaten sind über die Webseite der OECD abrufbar: 

http://www.oecd.org/tax/treaties/beps-mli-signatories-and-parties.pdf. 

http://www.oecd.org/tax/treaties/beps-mli-signatories-and-parties.pdf


 

 

Die Bestimmungen des MLI, die auf dieses DBA anwendbar sind, sind in 
Form von eingerahmten Feldern dargestellt. 

Der Text der Bestimmungen des MLI wurde zur Vereinheitlichung der im 
MLI verwendeten Begriffe mit jenen des DBA (z.B. „unter das Überein-
kommen fallendes Steuerabkommen“ und „Abkommen“, „Vertragspartei 
dieses Übereinkommens“ und „Vertragsstaaten“) im Interesse des einfache-
ren Verständnisses und der leichteren Lesbarkeit verändert. In ähnlicher 
Weise wurden Teile der Bestimmungen des MLI verändert, die bestehende 
Bestimmungen des DBA umschreiben. Umschreibende Wortfolgen wurden 
durch rechtliche Verweise auf die bestehenden DBA-Bestimmungen im 
Interesse der leichteren Lesbarkeit ersetzt. 
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Liechtensteinisches Landesgesetzblatt 
Jahrgang 2017 Nr. 49 ausgegeben am 10. Februar 2017 

 

Abkommen 

zwischen dem Fürstentum Liechtenstein und den 

Vereinigten Arabischen Emiraten zur 

Vermeidung der Doppelbesteuerung und der 

Steuerverkürzung auf dem Gebiet der Steuern 

vom Einkommen und vom Vermögen 

Abgeschlossen in New York am 1. Oktober 2015 
Zustimmung des Landtags: 28. September 20161 

Inkrafttreten: 24. Februar 2017 

Präambel 

Die Regierung des Fürstentums Liechtenstein und die Regierung der Verei-
nigten Arabischen Emirate, 

in Anbetracht des Wunsches, die gegenseitigen wirtschaftlichen Beziehungen 
durch den Abschluss eines Abkommens zur Vermeidung der Doppelbesteue-
rung und der Steuerverkürzung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen 
und vom Vermögen weiter zu fördern, 
 

Art. 6 Abs. 1 MLI ersetzt den Text in der Präambel betreffend die Ab-
sicht der Vermeidung der Doppelbesteuerung: 

um die Doppelbesteuerung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen 
und vom Vermögen zu vermeiden, ohne Möglichkeiten zur Nichtbesteuerung 
oder reduzierten Besteuerung durch Steuerverkürzung oder -umgehung (unter 
anderem durch missbräuchliche Gestaltungen mit dem Ziel des Erhalts von in 
diesem Abkommen vorgesehenen Erleichterungen zum mittelbaren Nutzen 

 
1  Bericht und Antrag der Regierung Nr. 98/2016 
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von in Drittstaaten oder -gebieten ansässigen Personen) zu schaffen, 

 

sind wie folgt übereingekommen: 

Art. 1 

Unter das Abkommen fallende Personen 

Dieses Abkommen gilt für Personen, die in einem Vertragsstaat oder in 
beiden Vertragsstaaten ansässig sind. 

Art. 2 

Unter das Abkommen fallende Steuern 

1) Dieses Abkommen gilt, ohne Rücksicht auf die Art der Erhebung, für 
Steuern vom Einkommen und vom Vermögen, die für Rechnung eines Ver-
tragsstaates, einer seiner lokalen Regierungen oder Gebietskörperschaften 
erhoben werden. 

2) Als Steuern vom Einkommen und vom Vermögen gelten alle Steuern, 
die vom Gesamteinkommen, vom Gesamtvermögen oder von Teilen des 
Einkommens oder des Vermögens erhoben werden, einschliesslich der Steu-
ern vom Gewinn aus der Veräusserung beweglichen oder unbeweglichen 
Vermögens, der Steuern vom Gesamtbetrag der von Unternehmen gezahlten 
Löhne oder Gehälter sowie der Steuern vom Vermögenszuwachs. 

3) Zu den bestehenden Steuern, für die dieses Abkommen gilt, gehören 
insbesondere: 

a) im Fürstentum Liechtenstein: 

i) die Erwerbssteuer; 

ii) die Ertragssteuer; 

iii) die Grundstücksgewinnsteuer; 

iv) die Vermögenssteuer; und 

v) die Couponsteuer; 

(im Folgenden als "liechtensteinische Steuer" bezeichnet); 

b) in den Vereinigten Arabischen Emiraten: 

i) die Einkommenssteuer ("income tax"); 

ii) die Körperschaftssteuer ("corporate tax"); 
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(im Folgenden als "Steuern der Vereinigten Arabischen Emirate" be-
zeichnet). 

4) Dieses Abkommen gilt auch für alle Steuern gleicher oder im Wesent-
lichen ähnlicher Art, die nach der Unterzeichnung dieses Abkommens neben 
den bestehenden Steuern oder an deren Stelle nach den Gesetzen eines Ver-
tragsstaates erhoben werden. Die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten 
teilen einander die in ihren Steuergesetzen eingetretenen bedeutsamen Ände-
rungen mit. 

Art. 3 

Allgemeine Begriffsbestimmungen 

1) Im Sinne dieses Abkommens, wenn der Zusammenhang nichts anderes 
erfordert: 

a) bedeuten die Ausdrücke "ein Vertragsstaat" und "der andere Vertragsstaat" 
je nach Zusammenhang das Fürstentum Liechtenstein oder die Vereinig-
ten Arabischen Emirate; 

b) 

i) bedeutet der Ausdruck "Liechtenstein" das Fürstentum Liechten-
stein, und im geografischen Sinne verwendet das Hoheitsgebiet des 
Fürstentums Liechtenstein; 

ii) bedeutet der Ausdruck "Vereinigte Arabische Emirate", wenn im ge-
ografischen Sinn verwendet, das Hoheitsgebiet der Vereinigten Ara-
bischen Emirate, in dem sie ihre Hoheitsrechte ausüben, einschliess-
lich das Gebiet ausserhalb der Hoheitsgewässer, des Luftraums und 
des Meeresuntergrunds, in dem die Vereinigten Arabischen Emirate 
nach ihrem innerstaatlichen Recht und in Übereinstimmung mit dem 
Völkerrecht Hoheitsrechte und Zuständigkeiten betreffend aller in 
ihren Gewässern, Meeresböden, Meeresuntergründen ausgeführten 
Tätigkeiten in Zusammenhang mit der Erkundung oder Ausbeutung 
von Bodenschätzen ausüben; 

c) umfasst der Ausdruck "Person" eine natürliche Person, eine Gesellschaft, 
einen ruhenden Nachlass sowie alle anderen Personenvereinigungen; 

d) bedeutet der Ausdruck "Gesellschaft" juristische Personen sowie Rechts-
träger, die für die Besteuerung wie juristische Personen behandelt wer-
den; 

e) bezieht sich der Ausdruck "Unternehmen" auf die Ausübung einer Ge-
schäftstätigkeit; 
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f) bedeuten die Ausdrücke "Unternehmen eines Vertragsstaates" und "Un-
ternehmen des anderen Vertragsstaates", je nachdem, ein Unternehmen, 
das von einer in einem Vertragsstaat ansässigen Person betrieben wird, 
oder ein Unternehmen, das von einer im anderen Vertragsstaat ansässigen 
Person betrieben wird; 

g) bedeutet der Ausdruck "internationaler Verkehr" jede Beförderung mit 
einem Seeschiff oder Luftfahrzeug, das von einem Unternehmen mit tat-
sächlicher Geschäftsleitung in einem Vertragsstaat betrieben wird, es sei 
denn, das Seeschiff oder Luftfahrzeug wird ausschliesslich zwischen Or-
ten im anderen Vertragsstaat betrieben; 

h) bedeutet der Ausdruck "zuständige Behörde": 

i) im Fürstentum Liechtenstein die Steuerverwaltung des Fürstentums 
Liechtenstein; 

ii) in den Vereinigten Arabischen Emiraten das Finanzministerium o-
der dessen bevollmächtigter Stellvertreter; 

i) bedeutet der Ausdruck "Staatsangehöriger" in Bezug auf einen Vertrags-
staat: 

i) jede natürliche Person, die die Staatsangehörigkeit dieses Vertrags-
staates besitzt; und 

ii) jede Person, die keine natürliche Person ist, die ihren Status als sol-
che nach dem im Vertragsstaat geltenden Recht erlangt hat; 

k) schliesst der Ausdruck "Geschäftstätigkeit" auch die Ausübung einer 
freiberuflichen oder sonstigen selbstständigen Tätigkeit ein. 

2) Bei der Anwendung des Abkommens durch einen Vertragsstaat hat, 
wenn der Zusammenhang nichts anderes erfordert, jeder in diesem Abkom-
men nicht definierte Ausdruck die Bedeutung, die ihm im Anwendungszeit-
raum nach dem Recht dieses Staates über die Steuern zukommt, für die das 
Abkommen gilt, wobei die Bedeutung nach dem in diesem Staat anzuwen-
denden Steuerrecht den Vorrang vor einer Bedeutung hat, die der Ausdruck 
nach anderem Recht dieses Staates hat. 

Art. 4 

Ansässige Person 

1) Im Sinne dieses Abkommens bedeutet der Ausdruck "in einem Ver-
tragsstaat ansässige Person": 

a) im Fürstentum Liechtenstein: eine Person, die nach dem Recht des Fürs-
tentums Liechtenstein dort aufgrund ihres Wohnsitzes, ihres ständigen 
Aufenthalts, des Ortes ihrer Geschäftsleitung oder eines anderen ähnli-
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chen Merkmals steuerpflichtig ist, und umfasst auch diesen Staat und sei-
ne Gebietskörperschaften. Dieser Ausdruck umfasst jedoch nicht eine 
Person, die in diesem Staat nur mit Einkünften aus Quellen in diesem 
Staat oder mit in diesem Staat gelegenem Vermögen steuerpflichtig ist; 

b) in den Vereinigten Arabischen Emiraten: 

i) eine natürliche Person, die ihren Wohnsitz in den Vereinigten Ara-
bischen Emiraten hat, und die Staatsangehörige der Vereinigten 
Arabischen Emirate ist, sowie jede andere natürliche Person, die ih-
ren gewöhnlichen Aufenthalt oder den Mittelpunkt ihrer Lebensinte-
ressen in den Vereinigten Arabischen Emiraten hat; und 

ii) jede Person, die keine natürliche Person ist, die in den Vereinigten 
Arabischen Emiraten errichtet wurde oder dort ihren Ort der tatsäch-
lichen Geschäftsleitung hat oder die nach dem Recht der Vereinigten 
Arabischen Emirate oder einer ihrer Gebietskörperschaften oder lo-
kalen Regierungen anderweitig als solche anerkannt ist. 

2) Ist nach Abs. 1 eine natürliche Person in beiden Vertragsstaaten ansäs-
sig, so gilt Folgendes: 

a) Die Person gilt als nur in dem Staat ansässig, in dem sie über eine ständi-
ge Wohnstätte verfügt; verfügt sie in beiden Staaten über eine ständige 
Wohnstätte, so gilt sie als nur in dem Staat ansässig, zu dem sie die enge-
ren persönlichen und wirtschaftlichen Beziehungen hat (Mittelpunkt der 
Lebensinteressen). 

b) Kann nicht bestimmt werden, in welchem Staat die Person den Mittel-
punkt ihrer Lebensinteressen hat, oder verfügt sie in keinem der Staaten 
über eine ständige Wohnstätte, so gilt sie als nur in dem Staat ansässig, in 
dem sie ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat. 

c) Hat die Person ihren gewöhnlichen Aufenthalt in beiden Staaten oder in 
keinem der Staaten, so gilt sie als nur in dem Staat ansässig, dessen 
Staatsangehöriger sie ist. 

d) Ist die Person Staatsangehöriger beider Staaten oder keines der Staaten, 
so regeln die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten die Frage in ge-
genseitigem Einvernehmen. 

3) Ist nach Abs. 1 eine andere als eine natürliche Person in beiden Ver-
tragsstaaten ansässig, so gilt sie als nur in dem Staat ansässig, in dem sich der 
Ort ihrer tatsächlichen Geschäftsleitung befindet. 
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Art. 5 

Betriebsstätte 

1) Im Sinne dieses Abkommens bedeutet der Ausdruck "Betriebsstätte" 
eine feste Geschäftseinrichtung, durch die die Geschäftstätigkeit eines Unter-
nehmens ganz oder teilweise ausgeübt wird. 

2) Der Ausdruck "Betriebsstätte" umfasst insbesondere: 

a) einen Ort der Leitung; 

b) eine Zweigniederlassung; 

c) eine Geschäftsstelle; 

d) eine Fabrikationsstätte; 

e) eine Werkstätte; und 

f) ein Bergwerk, ein Öl- oder Gasvorkommen, einen Steinbruch oder eine 
andere Stätte der Erkundung und Gewinnung von Bodenschätzen. 

3) Eine Bauausführung, ein Bau- oder Installationsprojekt ist nur dann ei-
ne Betriebsstätte, wenn ihre Dauer neun Monate überschreitet. 

4) Ungeachtet der vorstehenden Bestimmungen dieses Artikels gelten 
nicht als Betriebsstätten: 

a) Einrichtungen, die ausschliesslich zur Lagerung, Ausstellung oder Aus-
lieferung von Gütern oder Waren des Unternehmens benutzt werden; 

b) Bestände von Gütern oder Waren des Unternehmens, die ausschliesslich 
zur Lagerung, Ausstellung oder Auslieferung unterhalten werden; 

c) Bestände von Gütern oder Waren des Unternehmens, die ausschliesslich 
zu dem Zweck unterhalten werden, durch ein anderes Unternehmen bear-
beitet oder verarbeitet zu werden; 

d) eine feste Geschäftseinrichtung, die ausschliesslich zu dem Zweck unter-
halten wird, für das Unternehmen Güter oder Waren einzukaufen oder In-
formationen zu beschaffen; 

e) eine feste Geschäftseinrichtung, die ausschliesslich zu dem Zweck unter-
halten wird, für das Unternehmen andere Tätigkeiten auszuüben, die vor-
bereitender Art sind oder eine Hilfstätigkeit darstellen; 

f) eine feste Geschäftseinrichtung, die ausschliesslich zu dem Zweck unter-
halten wird, mehrere der unter den Bst. a bis e genannten Tätigkeiten aus-
zuüben, vorausgesetzt, dass die sich daraus ergebende Gesamttätigkeit 
der festen Geschäftseinrichtung vorbereitender Art ist oder eine Hilfstä-
tigkeit darstellt. 
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5) Ist eine Person - mit Ausnahme eines unabhängigen Vertreters im Sin-
ne des Abs. 6 - für ein Unternehmen tätig und besitzt sie in einem Vertrags-
staat die Vollmacht, im Namen des Unternehmens Verträge abzuschliessen, 
und übt sie diese Vollmacht dort gewöhnlich aus, so wird das Unternehmen 
ungeachtet der Abs. 1 und 2 so behandelt, als habe es in diesem Staat für alle 
von dieser Person für das Unternehmen ausgeübten Tätigkeiten eine Be-
triebsstätte, es sei denn, diese Tätigkeiten beschränkten sich auf die in Abs. 4 
genannten Tätigkeiten, die, würden sie durch eine feste Geschäftseinrichtung 
ausgeübt, diese Einrichtung nach dem genannten Absatz nicht zu einer Be-
triebsstätte machten. 

6) Ein Unternehmen wird nicht schon deshalb so behandelt, als habe es 
eine Betriebsstätte in einem Vertragsstaat, weil es dort seine Geschäftstätig-
keit durch einen Makler, Kommissionär oder einen anderen unabhängigen 
Vertreter ausübt, sofern diese Personen im Rahmen ihrer ordentlichen Ge-
schäftstätigkeit handeln. 

7) Allein dadurch, dass eine in einem Vertragsstaat ansässige Gesellschaft 
eine Gesellschaft beherrscht oder von einer Gesellschaft beherrscht wird, die 
im anderen Vertragsstaat ansässig ist oder dort (entweder durch eine Be-
triebsstätte oder auf andere Weise) ihre Geschäftstätigkeit ausübt, wird keine 
der beiden Gesellschaften zur Betriebsstätte der anderen. 

Art. 6 

Einkünfte aus unbeweglichem Vermögen 

1) Einkünfte, die eine in einem Vertragsstaat ansässige Person aus unbe-
weglichem Vermögen (einschliesslich der Einkünfte aus land- und forstwirt-
schaftlichen Betrieben) bezieht, das im anderen Vertragsstaat liegt, können 
nur im anderen Staat besteuert werden. 

2) Der Ausdruck "unbewegliches Vermögen" hat die Bedeutung, die ihm 
nach dem Recht des Vertragsstaates zukommt, in dem das Vermögen liegt. 
Der Ausdruck umfasst in jedem Fall das Zubehör zum unbeweglichen Ver-
mögen, das lebende und tote Inventar land- und forstwirtschaftlicher Betrie-
be, die Rechte, für die die Vorschriften des Privatrechts über Grundstücke 
gelten, Nutzungsrechte an unbeweglichem Vermögen sowie Rechte auf ver-
änderliche oder feste Vergütungen für die Ausbeutung oder das Recht auf 
Ausbeutung von Mineralvorkommen, Quellen und anderen Bodenschätzen; 
Schiffe der See- und Binnenschifffahrt sowie Luftfahrzeuge gelten nicht als 
unbewegliches Vermögen. 
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3) Abs. 1 gilt für die Einkünfte aus der unmittelbaren Nutzung, der Ver-
mietung oder Verpachtung sowie jeder anderen Art der Nutzung unbewegli-
chen Vermögens. 

4) Die Abs. 1 und 3 gelten auch für Einkünfte aus unbeweglichem Ver-
mögen eines Unternehmens. 

Art. 7 

Unternehmensgewinne 

1) Die Gewinne eines Unternehmens eines Vertragsstaates können nur in 
diesem Staat besteuert werden, es sei denn, das Unternehmen übt seine Ge-
schäftstätigkeit im anderen Vertragsstaat durch eine dort gelegene Betriebs-
stätte aus. Übt das Unternehmen seine Geschäftstätigkeit auf diese Weise aus, 
so können die Gewinne, die der Betriebsstätte nach Abs. 2 zugerechnet werden 
können, im anderen Staat besteuert werden. 

2) Im Sinne dieses Artikels und des Art. 23 handelt es sich bei den Ge-
winnen, die in jedem Vertragsstaat der in Abs. 1 genannten Betriebsstätte 
zugerechnet werden können, um die Gewinne, die die Betriebsstätte, insbeson-
dere in ihren wirtschaftlichen Beziehungen mit anderen Teilen des Unter-
nehmens, voraussichtlich erzielen würde, wenn sie ein eigenständiges und 
unabhängiges Unternehmen wäre und die gleichen oder ähnlichen Tätigkei-
ten unter den gleichen oder ähnlichen Bedingungen ausüben würde, unter 
Berücksichtigung der durch die Betriebsstätte und durch die anderen Teile 
des Unternehmens ausgeübten Funktionen, der genutzten Wirtschaftsgüter 
und der übernommenen Risiken des Unternehmens. 

3) Wenn in Übereinstimmung mit Abs. 2 ein Vertragsstaat die Gewinne, 
die einer Betriebsstätte eines Unternehmens eines Vertragsstaates zugerech-
net werden können, berichtigt und dementsprechend Gewinne des Unterneh-
mens besteuert, die bereits im anderen Staat besteuert worden sind, wird der 
andere Staat, soweit es erforderlich ist, um eine Doppelbesteuerung dieser 
Gewinne zu beseitigen, eine angemessene Berichtigung der auf diesen Ge-
winnen erhobenen Steuer vornehmen. Bei dieser Berichtigung werden die 
zuständigen Behörden der Vertragsstaaten einander erforderlichenfalls konsul-
tieren. 

4) Gehören zu den Gewinnen Einkünfte, die in anderen Artikeln dieses 
Abkommens gesondert behandelt werden, so werden die Bestimmungen 
jener Artikel durch die Bestimmungen dieses Artikels nicht berührt. 
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Art. 8 

See- und Binnenschifffahrt und Luftfahrt 

1) Gewinne aus dem Betrieb von Seeschiffen oder Luftfahrzeugen im in-
ternationalen Verkehr können nur in dem Vertragsstaat besteuert werden, in 
dem sich der Ort der tatsächlichen Geschäftsleitung des Unternehmens befin-
det. 

2) Gewinne aus dem Betrieb von Schiffen, die der Binnenschifffahrt die-
nen, können nur in dem Vertragsstaat besteuert werden, in dem sich der Ort 
der tatsächlichen Geschäftsleitung des Unternehmens befindet. 

3) Befindet sich der Ort der tatsächlichen Geschäftsleitung eines Unter-
nehmens der See- oder Binnenschifffahrt an Bord eines Schiffes, so gilt er als 
in dem Vertragsstaat gelegen, in dem der Heimathafen des Schiffes liegt, 
oder, wenn kein Heimathafen vorhanden ist, in dem Vertragsstaat, in dem die 
Person ansässig ist, die das Schiff betreibt. 

4) Abs. 1 gilt auch für Gewinne aus der Beteiligung an einem Pool, einer 
Betriebsgemeinschaft oder einer internationalen Betriebsstelle. 

Art. 9 

Verbundene Unternehmen 

1) Wenn 

a) ein Unternehmen eines Vertragsstaates unmittelbar oder mittelbar an der 
Geschäftsleitung, der Kontrolle oder dem Kapital eines Unternehmens 
des anderen Vertragsstaates beteiligt ist, oder 

b) dieselben Personen unmittelbar oder mittelbar an der Geschäftsleitung, 
der Kontrolle oder dem Kapital eines Unternehmens eines Vertragsstaates 
und eines Unternehmens des anderen Vertragsstaates beteiligt sind, 

und in diesen Fällen die beiden Unternehmen in ihren kaufmännischen oder 
finanziellen Beziehungen an vereinbarte oder auferlegte Bedingungen ge-
bunden sind, die von denen abweichen, die unabhängige Unternehmen mitei-
nander vereinbaren würden, so dürfen die Gewinne, die eines der Unterneh-
men ohne diese Bedingungen erzielt hätte, wegen dieser Bedingungen aber 
nicht erzielt hat, den Gewinnen dieses Unternehmens zugerechnet und ent-
sprechend besteuert werden. 
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2) Werden in einem Vertragsstaat den Gewinnen eines Unternehmens 
dieses Staates Gewinne zugerechnet - und entsprechend besteuert -, mit de-
nen ein Unternehmen des anderen Vertragsstaates in diesem Staat besteuert 
worden ist, und handelt es sich bei den zugerechneten Gewinnen um solche, 
die das Unternehmen des erstgenannten Staates erzielt hätte, wenn die zwi-
schen den beiden Unternehmen vereinbarten Bedingungen die gleichen ge-
wesen wären, die unabhängige Unternehmen miteinander vereinbaren wür-
den, so nimmt der andere Staat eine entsprechende Änderung der dort auf 
diese Gewinne erhobenen Steuer vor. Bei dieser Änderung sind die übrigen 
Bestimmungen dieses Abkommens zu berücksichtigen; erforderlichenfalls 
werden die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten einander konsultieren. 

Art. 10 

Dividenden 

1) Dividenden, die eine in einem Vertragsstaat ansässige Gesellschaft an 
eine im anderen Vertragsstaat ansässige Person zahlt, können nur im anderen 
Vertragsstaat besteuert werden, sofern der Nutzungsberechtigte der Dividen-
den im anderen Vertragsstaat ansässig ist. 

2) Der in diesem Artikel verwendete Ausdruck "Dividenden" bedeutet 
Einkünfte aus Aktien, Genussaktien oder Genussscheinen, Kuxen, Gründer-
anteilen oder anderen Rechten - ausgenommen Forderungen - mit Gewinnbe-
teiligung sowie aus sonstigen Gesellschaftsrechten stammende Einkünfte, die 
nach dem Recht des Staates, in dem die ausschüttende Gesellschaft ansässig 
ist, den Einkünften aus Aktien steuerlich gleichgestellt sind. 

3) Abs. 1 ist nicht anzuwenden, wenn der in einem Vertragsstaat ansässi-
ge Nutzungsberechtigte im anderen Vertragsstaat, in dem die die Dividenden 
zahlende Gesellschaft ansässig ist, eine Geschäftstätigkeit durch eine dort 
gelegene Betriebsstätte ausübt und die Beteiligung, für die die Dividenden 
gezahlt werden, tatsächlich zu dieser Betriebsstätte gehört. In diesem Fall ist 
Art. 7 anzuwenden. 

4) Bezieht eine in einem Vertragsstaat ansässige Gesellschaft Gewinne 
oder Einkünfte aus dem anderen Vertragsstaat, so darf dieser andere Staat 
weder die von der Gesellschaft gezahlten Dividenden besteuern, es sei denn, 
dass diese Dividenden an eine im anderen Staat ansässige Person gezahlt 
werden oder dass die Beteiligung, für die die Dividenden gezahlt werden, 
tatsächlich zu einer im anderen Staat gelegenen Betriebsstätte gehört, noch 
Gewinne der Gesellschaft einer Steuer für nicht ausgeschüttete Gewinne 
unterwerfen, selbst wenn die gezahlten Dividenden oder die nicht ausge-
schütteten Gewinne ganz oder teilweise aus im anderen Staat erzielten Ge-
winnen oder Einkünften bestehen. 



Doppelbesteuerung 0.672.917.31 
 

13 

Art. 11 

Zinsen 

1) Zinsen, die aus einem Vertragsstaat stammen und an eine im anderen 
Vertragsstaat ansässige Person gezahlt werden, können nur im anderen Ver-
tragsstaat besteuert werden, sofern der Nutzungsberechtigte der Zinsen im 
anderen Vertragsstaat ansässig ist. 

2) Der in diesem Artikel verwendete Ausdruck "Zinsen" bedeutet Ein-
künfte aus Forderungen jeder Art, auch wenn die Forderungen durch Pfand-
rechte an Grundstücken gesichert oder mit einer Beteiligung am Gewinn des 
Schuldners ausgestattet sind, und insbesondere Einkünfte aus öffentlichen 
Anleihen und aus Obligationen einschliesslich der damit verbundenen Auf-
gelder und der Gewinne aus Losanleihen. Zuschläge für verspätete Zahlung 
gelten nicht als Zinsen im Sinne dieses Artikels. 

3) Abs. 1 ist nicht anzuwenden, wenn der in einem Vertragsstaat ansässi-
ge Nutzungsberechtigte der Zinsen im anderen Vertragsstaat, aus dem die 
Zinsen stammen, eine Geschäftstätigkeit durch eine dort gelegene Betriebs-
stätte ausübt und die Forderung, für die die Zinsen gezahlt werden, tatsächlich 
zu dieser Betriebsstätte gehört. In diesem Fall ist Art. 7 anzuwenden. 

4) Bestehen zwischen dem Schuldner und dem Nutzungsberechtigten o-
der zwischen jedem von ihnen und einem Dritten besondere Beziehungen 
und übersteigen deshalb die Zinsen, gemessen an der zugrundeliegenden 
Forderung, den Betrag, den Schuldner und Nutzungsberechtigter ohne diese 
Beziehungen vereinbart hätten, so wird dieser Artikel nur auf den letzteren 
Betrag angewendet. In diesem Fall kann der übersteigende Betrag nach dem 
Recht eines jeden Vertragsstaates und unter Berücksichtigung der anderen 
Bestimmungen dieses Abkommens besteuert werden. 

Art. 12 

Lizenzgebühren 

1) Lizenzgebühren, die aus einem Vertragsstaat stammen und deren Nut-
zungsberechtigter eine im anderen Vertragsstaat ansässige Person ist, können 
nur im anderen Staat besteuert werden. 

2) Der in diesem Artikel verwendete Ausdruck "Lizenzgebühren" bedeu-
tet Vergütungen jeder Art, die für die Benutzung oder für das Recht auf Benut-
zung von Urheberrechten an literarischen, künstlerischen oder wissenschaft-
lichen Werken, einschliesslich kinematografischer Filme, von Patenten, 
Marken, Mustern oder Modellen, Plänen, geheimen Formeln oder Verfahren 
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oder für die Mitteilung gewerblicher, kaufmännischer oder wissenschaftli-
cher Erfahrungen gezahlt werden. 

3) Abs. 1 ist nicht anzuwenden, wenn der in einem Vertragsstaat ansässi-
ge Nutzungsberechtigte der Lizenzgebühren im anderen Vertragsstaat, aus 
dem die Lizenzgebühren stammen, eine Geschäftstätigkeit durch eine dort 
gelegene Betriebsstätte ausübt und die Rechte oder Vermögenswerte, für die 
die Lizenzgebühren gezahlt werden, tatsächlich zu dieser Betriebsstätte gehö-
ren. In diesem Fall ist Art. 7 anzuwenden. 

4) Bestehen zwischen dem Schuldner und dem Nutzungsberechtigten o-
der zwischen jedem von ihnen und einem Dritten besondere Beziehungen 
und übersteigen deshalb die Lizenzgebühren, gemessen an der zugrundelie-
genden Leistung, den Betrag, den Schuldner und Nutzungsberechtigter ohne 
diese Beziehungen vereinbart hätten, so wird dieser Artikel nur auf den letz-
teren Betrag angewendet. In diesem Fall kann der übersteigende Betrag nach 
dem Recht eines jeden Vertragsstaates und unter Berücksichtigung der ande-
ren Bestimmungen dieses Abkommens besteuert werden. 

Art. 13 

Gewinne aus der Veräusserung von Vermögen 

1) Gewinne, die eine in einem Vertragsstaat ansässige Person aus der 
Veräusserung unbeweglichen Vermögens im Sinne des Art. 6 bezieht, das im 
anderen Vertragsstaat liegt, können nur im anderen Staat besteuert werden. 

2) Gewinne aus der Veräusserung beweglichen Vermögens, das Betriebs-
vermögen einer Betriebsstätte ist, die ein Unternehmen eines Vertragsstaates 
im anderen Vertragsstaat hat, einschliesslich derartiger Gewinne, die bei der 
Veräusserung einer solchen Betriebsstätte (allein oder mit dem übrigen Un-
ternehmen) erzielt werden, können im anderen Staat besteuert werden. 

3) Gewinne aus der Veräusserung von Seeschiffen oder Luftfahrzeugen, 
die im internationalen Verkehr betrieben werden, von Schiffen, die der Bin-
nenschifffahrt dienen, und von beweglichem Vermögen, das dem Betrieb 
dieser Schiffe oder Luftfahrzeuge dient, können nur in dem Vertragsstaat 
besteuert werden, in dem sich der Ort der tatsächlichen Geschäftsleitung des 
Unternehmens befindet. 

4) Gewinne, die eine in einem Vertragsstaat ansässige Person aus der 
Veräusserung von Anteilen bezieht, deren Wert zu mehr als 50 vom Hundert 
unmittelbar oder mittelbar auf unbeweglichem Vermögen beruht, das im 
anderen Vertragsstaat liegt, können nur im anderen Staat besteuert werden. 
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5) Gewinne aus der Veräusserung des in den Abs. 1, 2, 3 und 4 nicht ge-
nannten Vermögens können nur in dem Vertragsstaat besteuert werden, in 
dem der Veräusserer ansässig ist. 

Art. 14 

Einkünfte aus unselbstständiger Arbeit 

1) Vorbehaltlich der Art. 15, 17 und 18 können Gehälter, Löhne und ähn-
liche Vergütungen, die eine in einem Vertragsstaat ansässige Person aus 
unselbstständiger Arbeit bezieht, nur in diesem Staat besteuert werden, es sei 
denn, die Arbeit wird im anderen Vertragsstaat ausgeübt. Wird die Arbeit 
dort ausgeübt, so können die dafür bezogenen Vergütungen im anderen Staat 
besteuert werden. 

2) Ungeachtet des Abs. 1 können Vergütungen, die eine in einem Ver-
tragsstaat ansässige Person für eine im anderen Vertragsstaat ausgeübte un-
selbstständige Arbeit bezieht, nur im erstgenannten Staat besteuert werden, 
wenn: 

a) der Empfänger sich im anderen Staat insgesamt nicht länger als 183 Tage 
innerhalb eines Zeitraums von zwölf Monaten, der während des betref-
fenden Steuerjahres beginnt oder endet, aufhält; und 

b) die Vergütungen von einem Arbeitgeber oder für einen Arbeitgeber ge-
zahlt werden, der nicht im anderen Staat ansässig ist; und 

c) die Vergütungen nicht von einer Betriebsstätte getragen werden, die der 
Arbeitgeber im anderen Staat hat. 

3) Ungeachtet der vorstehenden Bestimmungen dieses Artikels können 
Vergütungen für unselbstständige Arbeit, die an Bord eines Seeschiffes oder 
Luftfahrzeuges, das im internationalen Verkehr betriebenen wird, oder an 
Bord eines Schiffes, das der Binnenschifffahrt dient, ausgeübt wird, in dem 
Vertragsstaat besteuert werden, in dem sich der Ort der tatsächlichen Ge-
schäftsleitung des Unternehmens befindet. 

Art. 15 

Aufsichtsrats- und Verwaltungsratsvergütungen 

Aufsichtsrats- und Verwaltungsratsvergütungen und ähnliche Zahlungen, 
die eine in einem Vertragsstaat ansässige Person in ihrer Eigenschaft als 
Mitglied des Aufsichts- oder Verwaltungsrats oder eines ähnlichen Organs 
einer Gesellschaft bezieht, die im anderen Vertragsstaat ihren Sitz oder den 
Ort ihrer Geschäftsleitung hat, können im anderen Staat besteuert werden. 
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Art. 16 

Künstler und Sportler 

1) Ungeachtet des Art. 14 können Einkünfte, die eine in einem Vertrags-
staat ansässige Person als Künstler, wie Bühnen-, Film-, Rundfunk- und 
Fernsehkünstler sowie Musiker, oder als Sportler aus ihrer im anderen Ver-
tragsstaat persönlich ausgeübten Tätigkeit bezieht, im anderen Staat besteuert 
werden. 

2) Fliessen Einkünfte aus einer von einem Künstler oder Sportler in die-
ser Eigenschaft persönlich ausgeübten Tätigkeit nicht dem Künstler oder 
Sportler selbst, sondern einer anderen Person zu, so können diese Einkünfte 
ungeachtet des Art. 14 in dem Vertragsstaat besteuert werden, in dem der 
Künstler oder Sportler seine Tätigkeit ausübt. 

3) Die Abs. 1 und 2 gelten nicht für Einkünfte aus der von Künstlern und 
Sportlern in einem Vertragsstaat ausgeübten Tätigkeit, wenn der Aufenthalt 
in diesem Staat vollständig oder hauptsächlich aus öffentlichen Mitteln des 
anderen Vertragsstaates, einer seiner Gebietskörperschaften, einer lokalen 
Regierung oder einer Körperschaft des öffentlichen Rechts unterstützt wird. 
In diesem Fall können die Einkünfte nur in dem Vertragsstaat besteuert wer-
den, in dem der Künstler oder Sportler ansässig ist. 

Art. 17 

Ruhegehälter 

Ruhegehälter und ähnliche Vergütungen (einschliesslich pauschaler Zah-
lungen), die aus einem Vertragsstaat stammen, können in diesem Staat be-
steuert werden. 

Art. 18 

Öffentlicher Dienst 

1) Gehälter, Löhne und ähnliche Vergütungen, ausgenommen Ruhegehäl-
ter, die von einem Vertragsstaat, einer lokalen Regierung oder einer seiner 
Gebietskörperschaften oder einer anderen juristischen Person öffentlichen 
Rechts dieses Staates an eine natürliche Person für die diesem Staat, dieser 
lokalen Regierung oder dieser Gebietskörperschaft oder dieser anderen juris-
tischen Person öffentlichen Rechts dieses Staates geleisteten Dienste gezahlt 
werden, können nur in diesem Staat besteuert werden. 
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2) Ungeachtet des Abs. 1 können Ruhegehälter und ähnliche Vergütun-
gen (einschliesslich pauschaler Zahlungen), die von einem Vertragsstaat oder 
einer lokalen Regierung oder einer seiner Gebietskörperschaften oder einer 
anderen juristischen Person des öffentlichen Rechts dieses Staates oder aus 
einem von diesen errichteten Sondervermögen an eine natürliche Person für 
die diesem Staat, dieser lokalen Regierung oder dieser Gebietskörperschaft 
oder dieser anderen juristischen Person öffentlichen Rechts dieses Staates 
geleisteten Dienste gezahlt werden, nur in diesem Staat besteuert werden. 

3) Auf Gehälter, Löhne, Ruhegehälter und ähnliche Vergütungen (ein-
schliesslich pauschaler Zahlungen) für Dienstleistungen, die im Zusammen-
hang mit einer Geschäftstätigkeit eines Vertragsstaates, einer lokalen Regie-
rung, einer seiner Gebietskörperschaften oder einer anderen juristischen Person 
öffentlichen Rechts dieses Staates erbracht werden, sind die Art. 14, 15, 16 
oder 17 anzuwenden. 

Art. 19 

Studenten 

1) Zahlungen, die ein Student, Praktikant oder Lehrling, der sich in einem 
Vertragsstaat ausschliesslich zum Studium oder zur Ausbildung aufhält und 
der im anderen Vertragsstaat ansässig ist oder dort unmittelbar vor der Ein-
reise in den erstgenannten Staat ansässig war, für seinen Unterhalt, sein Stu-
dium oder seine Ausbildung erhält, dürfen im erstgenannten Staat nicht be-
steuert werden, sofern diese Zahlungen aus Quellen ausserhalb dieses Staates 
stammen. 

2) Ungeachtet des Abs. 1 dürfen Stipendien, die einem Studenten, Prakti-
kanten oder Lehrling von einem Vertragsstaat gewährt wurden, in keinem der 
Vertragsstaaten besteuert werden. 

Art. 20 

Einkünfte aus Erdöl, Erdgas und anderen Bodenschätzen 

Ungeachtet anderer Bestimmungen dieses Abkommens, ausgenommen 
Art. 26, bleibt das Recht jedes Vertragsstaates oder seiner lokalen Regierun-
gen oder Gebietskörperschaften unberührt, sein innerstaatliches Recht über 
die Besteuerung von Einkommen, Gewinnen und Veräusserungsgewinnen 
aus Erdöl, Erdgas oder anderen Bodenschätzen sowie aus damit verbundenen 
in einer Konzessionsvereinbarung geregelten Tätigkeiten im Hoheitsgebiet 
des jeweiligen Vertragsstaates anzuwenden. 
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Art. 21 

Andere Einkünfte 

1) Einkünfte einer in einem Vertragsstaat ansässigen Person, die in den 
vorstehenden Artikeln dieses Abkommens nicht behandelt wurden, können 
ohne Rücksicht auf ihre Herkunft nur in diesem Staat besteuert werden. 

2) Abs. 1 ist auf andere Einkünfte als solche aus unbeweglichem Vermö-
gen im Sinne des Art. 6 Abs. 2 nicht anzuwenden, wenn der in einem Ver-
tragsstaat ansässige Empfänger im anderen Vertragsstaat eine Geschäftstätig-
keit durch eine dort gelegene Betriebsstätte ausübt und die Rechte oder Ver-
mögenswerte, für die die Einkünfte gezahlt werden, tatsächlich zu dieser 
Betriebsstätte gehören. In diesem Fall ist Art. 7 anzuwenden. 

Art. 22 

Vermögen 

1) Unbewegliches Vermögen im Sinne des Art. 6, das einer in einem Ver-
tragsstaat ansässigen Person gehört und im anderen Vertragsstaat liegt, kann 
nur im anderen Staat besteuert werden. 

2) Bewegliches Vermögen, das Betriebsvermögen einer Betriebsstätte ist, 
die ein Unternehmen eines Vertragsstaates im anderen Vertragsstaat hat, 
kann im anderen Staat besteuert werden. 

3) Seeschiffe und Luftfahrzeuge, die im internationalen Verkehr betrie-
ben werden, und Schiffe, die der Binnenschifffahrt dienen, sowie bewegliches 
Vermögen, das dem Betrieb dieser Schiffe oder Luftfahrzeuge dient, können 
nur in dem Vertragsstaat besteuert werden, in dem sich der Ort der tatsächli-
chen Geschäftsleitung des Unternehmens befindet. 

4) Alle anderen Vermögensteile einer in einem Vertragsstaat ansässigen 
Person können nur in diesem Staat besteuert werden. 

Art. 23 

Vermeidung der Doppelbesteuerung 

1) Vorbehaltlich der Bestimmungen der liechtensteinischen Gesetzge-
bung betreffend die Vermeidung der Doppelbesteuerung, die diesen allge-
meinen Grundsatz nicht beeinträchtigen, wird die Doppelbesteuerung wie 
folgt beseitigt: 
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a) Bezieht eine in Liechtenstein ansässige Person Einkünfte oder hat sie 
Vermögen und können diese Einkünfte oder dieses Vermögen nach die-
sem Abkommen in den Vereinigten Arabischen Emiraten besteuert wer-
den, so nimmt Liechtenstein vorbehaltlich des Bst. b diese Einkünfte oder 
dieses Vermögen von der Besteuerung aus, kann aber bei der Festsetzung 
der Steuer für das übrige Einkommen oder Vermögen der Person das 
ausgenommene Einkommen oder Vermögen berücksichtigen. 

b) Bezieht eine in Liechtenstein ansässige Person Einkünfte, die nach den 
Art. 14, 15, 16 und 17 in den Vereinigten Arabischen Emiraten besteuert 
werden können, so rechnet Liechtenstein auf die vom Einkommen dieser 
Person zu erhebende liechtensteinische Steuer den Betrag an, der der 
nach dem Recht der Vereinigten Arabischen Emirate und den Bestim-
mungen dieses Abkommens gezahlten Steuer entspricht. Der anzurech-
nende Betrag darf jedoch die liechtensteinische Steuer nicht übersteigen, 
die auf die aus den Vereinigten Arabischen Emiraten bezogenen Einkünf-
te entfällt. 
 

Art. 5 Abs. 2 MLI geht Art. 23 Abs. 1 Bst. a dieses Abkommens vor: 

Art. 23 Abs. 1 Bst. a gilt nicht für die Einkünfte oder das Vermögen einer 
in Liechtenstein ansässigen Person, wenn die Vereinigten Arabischen 
Emirate die Bestimmungen dieses Abkommens so anwenden, dass diese 
Einkünfte oder dieses Vermögen von der Steuer befreit sind beziehungs-
weise ist oder der Satz, mit dem diese Einkünfte oder dieses Vermögen 
besteuert werden können, begrenzt ist. In letzterem Fall gewährt Liech-
tenstein von der Steuer vom Einkommen oder Vermögen dieser ansässi-
gen Person einen Abzug in Höhe der in den Vereinigten Arabischen Emi-
raten entrichteten Steuer. Dieser Abzug darf jedoch den Teil der vor Ge-
währung des Abzugs berechneten Steuer nicht übersteigen, der den Ein-
künften oder Vermögenswerten zugerechnet werden kann, die in Liech-
tenstein besteuert werden können. 

 

2) Die Doppelbesteuerung wird in den Vereinigten Arabischen Emiraten 
wie folgt beseitigt: 

a) Bezieht eine in den Vereinigten Arabischen Emiraten ansässige Person 
Einkünfte oder hat sie Vermögen und können diese Einkünfte oder dieses 
Vermögen nach diesem Abkommen in Liechtenstein besteuert werden, so 
rechnen die Vereinigten Arabischen Emirate: 

i) auf die vom Einkommen dieser Person zu erhebende Steuer den Be-
trag an, der der in Liechtenstein gezahlten Steuer vom Einkommen 
entspricht; 
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ii) auf die vom Vermögen dieser Person zu erhebende Steuer den Be-
trag an, der der in Liechtenstein gezahlten Steuer vom Vermögen 
entspricht. 

b) Der anzurechnende Betrag darf jedoch in beiden Fällen den Teil der vor 
der Anrechnung ermittelten Steuer vom Einkommen oder vom Vermögen 
nicht übersteigen, der auf die Einkünfte, die in Liechtenstein besteuert 
werden können oder auf das Vermögen, das in Liechtenstein berechnet 
werden kann, entfällt. 

3) Einkünfte oder Vermögen einer in einem Vertragsstaat ansässigen Per-
son, die nach dem Abkommen von der Besteuerung in diesem Staat auszu-
nehmen sind, können gleichwohl in diesem Staat bei der Festsetzung der 
Steuer für das übrige Einkommen oder Vermögen dieser Person einbezogen 
werden. 

Art. 24 

Gleichbehandlung 

1) Staatsangehörige eines Vertragsstaates dürfen im anderen Vertrags-
staat keiner Besteuerung oder damit zusammenhängenden Verpflichtungen 
unterworfen werden, die anders oder belastender ist als die Besteuerung und 
die damit zusammenhängenden Verpflichtungen, denen Staatsangehörige des 
anderen Staates unter gleichen Verhältnissen, insbesondere hinsichtlich der 
Ansässigkeit, unterworfen sind oder unterworfen werden können. Diese 
Bestimmung gilt ungeachtet des Art. 1 auch für Personen, die in keinem 
Vertragsstaat ansässig sind. 

2) Die Besteuerung einer Betriebsstätte, die ein Unternehmen eines Ver-
tragsstaates im anderen Vertragsstaat hat, darf im anderen Staat nicht ungüns-
tiger sein als die Besteuerung von Unternehmen des anderen Staates, die die 
gleiche Tätigkeit ausüben. Diese Bestimmung ist nicht so auszulegen, als 
verpflichte sie einen Vertragsstaat, den im anderen Vertragsstaat ansässigen 
Personen Steuerfreibeträge, -vergünstigungen und -ermässigungen aufgrund 
ihres Personenstandes oder ihrer Familienlasten zu gewähren, die er seinen 
ansässigen Personen gewährt. 
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3) Sofern nicht Art. 9 Abs. 1, Art. 11 Abs. 4 oder Art. 12 Abs. 4 anzu-
wenden ist, sind Zinsen, Lizenzgebühren und andere Entgelte, die ein Unter-
nehmen eines Vertragsstaates an eine im anderen Vertragsstaat ansässige 
Person zahlt, bei der Ermittlung der steuerpflichtigen Gewinne dieses Unter-
nehmens unter den gleichen Bedingungen wie Zahlungen an eine im erstge-
nannten Staat ansässige Person zum Abzug zuzulassen. Dementsprechend 
sind Schulden, die ein Unternehmen eines Vertragsstaates gegenüber einer 
im anderen Vertragsstaat ansässigen Person hat, bei der Ermittlung des steu-
erpflichtigen Vermögens dieses Unternehmens unter den gleichen Bedingun-
gen wie Schulden gegenüber einer im erstgenannten Staat ansässigen Person 
zum Abzug zuzulassen. 

4) Unternehmen eines Vertragsstaates, deren Kapital ganz oder teilweise 
unmittelbar oder mittelbar einer im anderen Vertragsstaat ansässigen Person 
oder mehreren solchen Personen gehört oder ihrer Kontrolle unterliegt, dür-
fen im erstgenannten Staat keiner Besteuerung oder damit zusammenhängen-
den Verpflichtung unterworfen werden, die anders oder belastender ist als die 
Besteuerung und die damit zusammenhängenden Verpflichtungen, denen 
andere ähnliche Unternehmen des erstgenannten Staates unterworfen sind 
oder unterworfen werden können. 

5) Dieser Artikel gilt ungeachtet des Art. 2 für Steuern jeder Art und Be-
zeichnung. 

Art. 25 

Verständigungsverfahren 

1) Ist eine Person der Auffassung, dass Massnahmen eines Vertragsstaa-
tes oder beider Vertragsstaaten für sie zu einer Besteuerung führen oder 
führen werden, die diesem Abkommen nicht entspricht, so kann sie unbe-
schadet der nach dem innerstaatlichen Recht dieser Staaten vorgesehenen 
Rechtsmittel ihren Fall der zuständigen Behörde des Vertragsstaates, in dem 
sie ansässig ist, oder, sofern ihr Fall von Art. 24 Abs. 1 erfasst wird, der 
zuständigen Behörde des Vertragsstaates unterbreiten, dessen Staatsangehö-
riger sie ist. Der Fall muss innerhalb von drei Jahren nach der ersten Mittei-
lung der Massnahme unterbreitet werden, die zu einer diesem Abkommen 
nicht entsprechenden Besteuerung führt. 

 

Art. 16 Abs. 1 erster Satz MLI geht Art. 25 Abs. 1 erster Satz dieses 
Abkommens vor: 

Ist eine Person der Auffassung, dass die Massnahmen eines oder beider 
Vertragsstaaten für sie zu einer Besteuerung führen oder führen werden, die 
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diesem Abkommen nicht entspricht, so kann sie ungeachtet der im innerstaat-
lichen Recht dieser Vertragsstaaten vorgesehenen Rechtsbehelfe den Fall der 
zuständigen Behörde eines der beiden Vertragsstaaten vorlegen. 

2) Hält die zuständige Behörde die Einwendung für begründet und ist sie 
selbst nicht in der Lage, eine befriedigende Lösung herbeizuführen, so wird 
sie sich bemühen, den Fall durch Verständigung mit der zuständigen Behörde 
des anderen Vertragsstaates so zu regeln, dass eine diesem Abkommen nicht 
entsprechende Besteuerung vermieden wird. Die gefundene Verständigungs-
regelung ist ungeachtet der Fristen des innerstaatlichen Rechts der Vertrags-
staaten durchzuführen. 

3) Die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten werden sich bemühen, 
Schwierigkeiten oder Zweifel, die bei der Auslegung oder Anwendung dieses 
Abkommens entstehen, in gegenseitigem Einvernehmen zu beseitigen. Sie 
können auch gemeinsam darüber beraten, wie eine Doppelbesteuerung in 
Fällen vermieden werden kann, die in diesem Abkommen nicht behandelt 
sind. 

4) Die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten können zur Herbeifüh-
rung einer Einigung im Sinne der vorstehenden Absätze unmittelbar mitei-
nander verkehren, gegebenenfalls auch durch eine aus ihnen oder ihren Ver-
tretern bestehende gemeinsame Kommission. 

Art. 26 

Informationsaustausch 

1) Die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten tauschen die Informati-
onen aus, die zur Durchführung dieses Abkommens oder zur Verwaltung 
oder Anwendung des innerstaatlichen Rechts betreffend Steuern jeder Art 
und Bezeichnung, die für Rechnung der Vertragsstaaten oder ihrer Gebiets-
körperschaften erhoben werden, voraussichtlich erheblich sind, soweit die 
diesem Recht entsprechende Besteuerung nicht diesem Abkommen wider-
spricht. Der Informationsaustausch ist durch Art. 1 und 2 nicht eingeschränkt. 

2) Alle Informationen, die ein Vertragsstaat gemäss Abs. 1 erhalten hat, 
sind ebenso geheim zu halten wie die aufgrund des innerstaatlichen Rechts 
dieses Staates beschafften Informationen und dürfen nur den Personen oder 
Behörden (einschliesslich der Gerichte und der Verwaltungsbehörden) zu-
gänglich gemacht werden, die mit der Veranlagung oder Erhebung, mit der 
Vollstreckung oder Strafverfolgung oder mit der Entscheidung von Rechts-
mitteln hinsichtlich der in Abs. 1 genannten Steuern oder mit der Aufsicht 
über die vorgenannten Personen oder Behörden befasst sind. Diese Personen 
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oder Behörden dürfen die Informationen nur für diese Zwecke verwenden. 
Sie dürfen die Informationen in einem öffentlichen Gerichtsverfahren oder in 
einer Gerichtsentscheidung offenlegen. 

3) Die Abs. 1 und 2 sind nicht so auszulegen, als verpflichteten sie einen Ver-
tragsstaat: 

a) Verwaltungsmassnahmen durchzuführen, die von den Gesetzen und der 
Verwaltungspraxis dieses oder des anderen Vertragsstaates abweichen; 

b) Informationen zu erteilen, die nach den Gesetzen oder im üblichen Ver-
waltungsverfahren dieses oder des anderen Vertragsstaates nicht be-
schafft werden können; 

c) Informationen zu erteilen, die ein Handels-, Industrie-, Gewerbe- oder 
Berufsgeheimnis oder ein Geschäftsverfahren preisgeben würden oder 
deren Erteilung der öffentlichen Ordnung (ordre public) widerspräche. 

4) Wenn ein Vertragsstaat in Übereinstimmung mit diesem Artikel um 
Erteilung von Informationen ersucht, wendet der andere Vertragsstaat zur 
Beschaffung der erbetenen Informationen seine innerstaatlichen Ermittlungs-
befugnisse an, auch wenn er die Informationen nicht für seine eigenen Steu-
erzwecke benötigt. Die im vorstehenden Satz enthaltene Verpflichtung unter-
liegt den Beschränkungen des Abs. 3; diese sind aber nicht so auszulegen, als 
erlaubten sie einem Vertragsstaat, die Erteilung von Informationen abzu-
lehnen, nur weil er kein eigenes Interesse an ihnen hat. 

5) Abs. 3 ist in keinem Fall so auszulegen, als erlaube er einem Vertrags-
staat, die Erteilung von Informationen abzulehnen, nur weil sie sich im Besitz 
einer Bank, einer anderen Finanzinstitution, eines Beauftragten, Bevollmäch-
tigten oder Treuhänders befinden oder weil sie sich auf Beteiligungen an 
einer Person beziehen. 

Art. 27 

Mitglieder diplomatischer Missionen und konsularischer Vertretungen 

Dieses Abkommen berührt nicht die steuerlichen Vorrechte, die den Mit-
gliedern diplomatischer Missionen und konsularischer Vertretungen nach den 
allgemeinen Regeln des Völkerrechts oder aufgrund besonderer Übereinkünf-
te zustehen. 
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Art. 28 

Anspruch auf Abkommensvorteile 

1) Ungeachtet der Bestimmungen in anderen Artikeln dieses Abkom-
mens, hat eine in einem Vertragsstaat ansässige Person keinen Anspruch auf 
Steuerermässigung oder Steuerbefreiung nach diesem Abkommen durch den 
anderen Vertragsstaat, wenn die zuständige Behörde des anderen Staates zum 
Schluss kommt, dass der Hauptgrund dieser Person oder einer Person, die 
diese Person direkt oder indirekt beherrscht, die Erlangung dieses Anspruchs 
war. Bevor einer Person eines Vertragsstaates im anderen Vertragsstaat diese 
Ansprüche nach dem vorhergehenden Satz verwehrt werden, konsultieren die 
zuständigen Behörden einander. 

2) Die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten können einander bezüg-
lich der Anwendbarkeit dieses Artikels konsultieren. 

 

Art. 7 Abs. 1 und 4 MLI ersetzt Art. 28 dieses Abkommens: 

Art. 7 Abs. 1 und 4 MLI 

Verhinderung von Abkommensmissbrauch 

1) Ungeachtet der Bestimmungen dieses Abkommens wird eine Vergüns-
tigung nach diesem Abkommen nicht für bestimmte Einkünfte oder Vermö-
genswerte gewährt, wenn unter Berücksichtigung aller massgeblichen Tatsa-
chen und Umstände die Feststellung gerechtfertigt ist, dass der Erhalt dieser 
Vergünstigung einer der Hauptzwecke einer Gestaltung oder Transaktion 
war, die unmittelbar oder mittelbar zu dieser Vergünstigung geführt hat, es 
sei denn, es wird nachgewiesen, dass die Gewährung dieser Vergünstigung 
unter diesen Umständen mit dem Ziel und Zweck der einschlägigen Bestim-
mungen dieses Abkommens im Einklang steht. 

4) Wird einer Person eine Vergünstigung, die dieses Abkommen vorsieht, 
aufgrund von Abs. 1 versagt, so betrachtet die zuständige Behörde des Ver-
tragsstaats, die diese Vergünstigung anderenfalls gewährt hätte, diese Person 
gleichwohl als anspruchsberechtigt in Bezug auf diese Vergünstigung oder 
auf andere Vergünstigungen für bestimmte Einkünfte oder Vermögenswerte, 
sofern diese zuständige Behörde auf Antrag dieser Person und nach Prüfung 
der massgeblichen Tatsachen und Umstände feststellt, dass dieser Person 
diese Vergünstigungen ohne die Transaktion oder Gestaltung gewährt wor-
den wären. Die zuständige Behörde des Vertragsstaats, bei der eine im ande-
ren Vertragsstaat ansässige Person nach diesem Absatz einen Antrag gestellt 
hat, konsultiert die zuständige Behörde dieses anderen Vertragsstaats, bevor 
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sie den Antrag ablehnt. 

Art. 29 

Protokoll 

Das beigefügte Protokoll ist integraler Bestandteil dieses Abkommens. 

Art. 30 

Inkrafttreten 

1) Die Vertragsstaaten teilen einander schriftlich auf diplomatischem 
Wege mit, dass die nach ihrer Rechtsordnung erforderlichen Verfahren für 
das Inkrafttreten dieses Abkommens abgeschlossen sind. Dieses Abkommen 
tritt 30 Tage nach dem Tag der späteren dieser Notifikationen in Kraft, deren 
Empfang auf diplomatischem Wege bestätigt wird. 

2) Dieses Abkommen ist anzuwenden: 

a) bei den an der Quelle erhobenen Steuern auf Einkünfte, die am oder nach 
dem 1. Januar des Kalenderjahres gezahlt oder gutgeschrieben werden, 
das dem Jahr folgt, in dem dieses Abkommen in Kraft getreten ist; 

b) bei den übrigen Einkommens- und Vermögenssteuern auf die Steuern, die 
für Steuerjahre erhoben werden können, die am oder nach dem 1. Januar 
des unmittelbar auf das Jahr des Inkrafttretens dieses Abkommens fol-
genden Kalenderjahres beginnen; 

c) in Bezug auf Art. 26 auf Ersuchen, die am oder nach dem 1. Januar des 
Kalenderjahres gestellt werden, das dem Jahr folgt, an dem dieses Ab-
kommen in Kraft tritt, und nur in Bezug auf Veranlagungszeiträume, die 
am oder nach dem 1. Januar des Kalenderjahres beginnen, das auf das 
Jahr folgt, an dem dieses Abkommen in Kraft tritt. 

Art. 31 

Kündigung 

Dieses Abkommen bleibt in Kraft, solange es nicht von einem Vertrags-
staat gekündigt wird. Jeder Vertragsstaat kann dieses Abkommen nach dem 
fünften Jahr nach dem Inkrafttreten auf diplomatischem Wege unter Einhal-
tung einer Frist von mindestens sechs Monaten zum Ende eines Kalenderjah-
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res kündigen. In diesem Fall findet dieses Abkommen nicht mehr Anwen-
dung: 

a) bei den an der Quelle erhobenen Steuern auf Einkünfte, die am oder nach 
dem 1. Januar des Kalenderjahres gezahlt oder gutgeschrieben werden, 
das unmittelbar auf das Kündigungsjahr folgt; 

b) bei den übrigen Einkommens- und Vermögenssteuern auf die Steuern, die 
für Steuerjahre erhoben werden, die am oder nach dem 1. Januar des un-
mittelbar auf das Kündigungsjahr folgende Kalenderjahr beginnen. 

Zu Urkund dessen haben die dazu rechtmässig von ihren jeweiligen Re-
gierungen ermächtigten Unterzeichner dieses Abkommen unterzeichnet. 

Geschehen zu New York am 1. Oktober 2015, in drei Urschriften in deut-
scher, arabischer und englischer Sprache, wobei jeder Text in gleicher Weise 
massgeblich ist. Im Falle von Divergenzen bei der Auslegung ist der engli-
sche Text massgeblich. 

Für die  

Regierung des Fürstentums  

Liechtenstein: 

Für die  

Regierung der Vereinigten  

Arabischen Emirate: 

gez. Aurelia Frick gez. Sheikh Abdullah bin Zayed Al 

Nahyan 
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Protokoll 

zum Abkommen zwischen dem Fürstentum  

Liechtenstein und den Vereinigten Arabischen  

Emiraten zur Vermeidung der Doppelbesteuerung und 

der Steuerverkürzung auf dem Gebiet der  

Steuern vom Einkommen und vom Vermögen 

unterzeichnet am 1. Oktober 2015 in New York 

Anlässlich der Unterzeichnung des Abkommens zwischen dem Fürsten-
tum Liechtenstein und den Vereinigten Arabischen Emiraten zur Vermeidung 
der Doppelbesteuerung und der Steuerverkürzung auf dem Gebiet der Steu-
ern vom Einkommen und vom Vermögen haben die Unterzeichner verein-
bart, dass die nachstehenden Bestimmungen integrierender Bestandteil dieses 
Abkommens sind. 

1. Für die Zwecke von Art. 2 (Unter das Abkommen fallende Steuern) und 
Art. 23 (Vermeidung der Doppelbesteuerung): 

Es besteht Einvernehmen, dass, wenn eine in einem Vertragsstaat ansäs-
sige Person nach diesem Abkommen der liechtensteinischen Vermögens-
steuer unterliegt, die Besteuerung des fiktiven Einkommens auf ein sol-
ches Vermögen ("Sollertrag") als Erwerbssteuer angesehen wird. 

2. Für die Zwecke von Art. 4 (Ansässige Person), Art. 10 (Dividenden), Art. 
11 (Zinsen) und Art. 12 (Lizenzgebühren): 

Es besteht Einvernehmen, dass: 

a) der Ausdruck "qualifizierte Regierungseinrichtungen" umfasst: 

i) im Falle Liechtensteins: 

jedes öffentliche Unternehmen, das nach dem Gesetz über die 
Steuerung und Überwachung öffentlicher Unternehmen gegrün-
det wurde; 

ii) im Falle der Vereinigten Arabischen Emirate: 

1. Central Bank of the United Arab Emirates; 

2. Abu Dhabi Investment Authority; 

3. Abu Dhabi Investment Council; 

4. Emirates Investment Authority; 

5. Mubadala Development Company; 
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6. International Petroleum Investment Company (IPIC); 

7. Dubai World; 

8. Investment Corporation of Dubai; 

9. Abu Dhabi National Energy Company (TAQA); und 

iii) jede andere Einrichtung, deren Kapital vollständig oder teilwei-
se, direkt oder indirekt von einer föderalen oder lokalen Regie-
rung eines Vertragsstaates einschliesslich seiner Gebietskörper-
schaften gehalten wird, soweit es im jeweiligen Fall zwischen 
den Regierungen der Vertragsstaaten mittels Notifikation durch 
die zuständigen Behörden vereinbart wird; 

b) kollektive Anlageinstrumente (Investmentfonds), Pensionsfonds und 
qualifizierte Regierungseinrichtungen eines Vertragsstaates als in die-
sem Staat ansässig gelten; 

c) der Ausdruck "kollektive Anlageinstrumente (Investmentfonds)" um-
fasst: 

i) in Liechtenstein: jeden Investmentfonds nach dem Gesetz über 
bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapie-
ren (UCITSG), dem Gesetz über Investmentunternehmen für 
andere Werte oder Immobilien (IUG) und dem Gesetz über die 
Verwalter alternativer Investmentfonds (AIFMG); 

ii) in den Vereinigten Arabischen Emiraten: jedes nach dem Recht 
der Vereinigten Arabischen Emirate errichtete kollektive Anla-
geinstrument; 

d) der Ausdruck "Pensionsfonds" umfasst: 

i) in Liechtenstein: Pensionsfonds und Pensionseinrichtungen nach 
dem Gesetz über die Alters- und Hinterlassenenversicherung, 
dem Gesetz über die Invalidenversicherung, dem Gesetz über 
die betriebliche Personalvorsorge und dem Gesetz betreffend die 
Aufsicht über Einrichtungen der betrieblichen Altersversorgung; 

ii) in den Vereinigten Arabischen Emiraten: den Abu Dhabi Reti-
rement Pensions and Benefits Fund und die General Pension and 
Social Security Authority; 

e) die zuständigen Behörden vereinbaren können, dass kollektive Anla-
geinstrumente und Pensionsfonds, die nach einem Gesetz errichtet 
wurden, das nach dem Datum der Unterzeichnung dieses Abkommens 
eingeführt wurde, als ansässige Personen gelten; 

f) liechtensteinische Stiftungen, Anstalten und Treuunternehmen mit 
Persönlichkeit, die nach Art. 44 Abs. 1 SteG in Liechtenstein steuer-
pflichtig sind, als in Liechtenstein ansässig gelten; 
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g) eine Einrichtung oder Organisation, die ausschliesslich zu karitativen, 
religiösen, humanitären, wissenschaftlichen, kulturellen oder ähnlichen 
Zwecken (oder zu mehr als einem dieser Zwecke) errichtet und be-
trieben wird und die nach dem Recht eines Staates dort als ansässig 
gilt, auch dann als in diesem Staat ansässige Person behandelt wird, 
wenn alle ihre Einkünfte oder Gewinne oder Teile davon nach dem 
innerstaatlichen Recht dieses Staates von der Steuer befreit sind. 

3. Für die Zwecke von Art. 13 Abs. 5 (Gewinne aus der Veräusserung von 
Vermögen): 

Es besteht Einvernehmen, dass Art. 13 Abs. 5 Gewinne aus der Veräusse-
rung von Vermögen einschliesst, die von einer in einem Vertragsstaat an-
sässigen Person aus der Veräusserung von Anteilen an einer Gesellschaft 
oder Obligationen oder ähnlichen Wertpapieren bezogen werden, wie 
auch Gewinne aus der Veräusserung oder dem Rückkauf von Anteilen 
und dem Vermögenszuwachs, mit Ausnahme der in Art. 13 Abs. 4 ge-
nannten Gewinne. 

4. Dieses Abkommen hindert keinen Vertragsstaat daran, nach seinem in-
nerstaatlichen Recht Steuerbefreiungen oder Steuerentlastungen zu ge-
währen. 

5. Für die Zwecke von Art. 26 (Informationsaustausch): 

Es besteht Einvernehmen, dass: 

a) die ausgetauschten Informationen keinem anderen Staat oder Ho-
heitsgebiet zugänglich gemacht werden dürfen, welcher bzw. welches 
nicht Partei dieses Abkommens ist; 

b) persönliche Daten verarbeitet und übermittelt werden können, soweit 
dies für den Informationsaustausch nach Art. 26 notwendig ist; 

c) alle Ersuchen schriftlich erfolgen; 

d) die zuständigen Behörden in gegenseitigem Einvernehmen die Durch-
führung von Art. 26 regeln. 

Zu Urkund dessen haben die dazu rechtmässig von ihren jeweiligen Re-
gierungen ermächtigten Unterzeichner dieses Abkommen unterzeichnet. 
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Geschehen zu New York am 1. Oktober 2015, in drei Urschriften in deut-
scher, arabischer und englischer Sprache, wobei jeder Text in gleicher Weise 
massgeblich ist. Im Falle von Divergenzen bei der Auslegung ist der engli-
sche Text massgeblich. 

Für die  

Regierung des Fürstentums  

Liechtenstein: 

Für die  

Regierung der Vereinigten  

Arabischen Emirate: 

gez. Aurelia Frick gez. Sheikh Abdullah bin Zayed Al 

Nahyan 

 


